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ANLAGE - 1 - 

Sehr geehrte Frau Abgeordnete, 

auf die mir zur Beantwortung zugewiesene Schriftliche Frage übersende ich Ihnen 

die beigefügte Antwort. 

Mit freundlichen Grüßen 

ZUSTELL- UND LIEFERANSCHRIFT Alt-Moabit 140, 10557 Berlin 

VERKEHRSANBINDUNG S-Bahnhof Berlin Hauptbahnhof 

Bushaltestelle Berlin Hauptbahnhof 



Schriftliche Frage der Abgeordneten Ulla Jelpke 

vom 2. Juli 2018 

(Monat Juli 2018, Arbeits-Nr. 7/1) 

Frage 

In welchem Umfang gab es bislang Widerrufe oder Rücknahmen (bitte differenzie- 

ren) in den von der Internen Revision des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 

(BAMF) genannten 578 Fälle positiver Entscheidungen der Bremer Außenstelle des 

BAMF, in denen dies angeblich geboten sei (Ausschussdrucksache 19(4)46, Seite 

13; bitte dabei beispielhaft genauere Angaben zu den Gründen der Widerru- 

fe/Rücknahmen, zu den Herkunftsländern der Betroffenen usw. machen), und welche 

Erkenntnisse gibt es inzwischen dazu, in wie vielen der von der Internen Revision 

monierten 824 Fälle der Bremer BAMF-Außenstelle, in denen Regeln zur Identitäts- 

feststellung missachtet worden seien (vgl. Plenarprotokoll 19/35, Frage 43, Seite 

3326), tatsächlich eine falsche Identität/Herkunft vorgegeben worden ist (bitte so dif- 

ferenziert wie möglich zum Stand der diesbezüglichen Aufklärung antworten)? 

Antwort 

Im Zusammenhang mit der Überprüfung von positiven Entscheidungen der Bremer 

Außenstelle (Prüfung der Internen Revision sowie Vollprüfung der positiven Ent- 

scheidungen ab dem Jahr 2000) gab es bislang vier Widerrufe und 13 Rücknahmen. 

Gegenwärtig wird zudem in 13 Fällen ein Rücknahmeverfahren und in drei Fällen ein 

Widerrufsverfahren eingeleitet. Die Überprüfung dauert derzeit weiter an. 

Gründe für die Rücknahmen waren mehrheitlich offensichtlich rechtswidrige Be- 

scheide, bei denen der Antrag unzulässig war bzw. die Rechtsgrundlage zur Durch- 

führung des Verfahrens fehlte. In Einzelfällen wurden zudem Ausschlussgründe ge- 

mäß § 60 Absatz 8 Aufenthaltsgesetz nicht berücksichtigt. Bei den Widerrufen sind 
u.a. Rückreisen in das Herkunftsland von Bedeutung. Es wird daraufhingewiesen, 

dass dies eine zusammenfassende Auskunft ist. Das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge führt keine einzelfallbezogene Statistik zu den Widerrufs- und Rücknah- 

megründen. 

Aufgrund der laufenden Überprüfungen kann zum aktuellen Zeitpunkt keine Aussage 

getroffen werden, inwieweit und in wie vielen Fällen tatsächlich eine falsche Identi- 

tät/Herkunft vorgegeben wurde. 


